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Antrag auf Anerkennung einer Ersatzschule




Für die Erstellung eines Antrags auf Anerkennung einer Ersatzschule nehmen Sie bitte das Merkblatt „Hinweise zum Antrag auf Anerkennung einer Ersatzschule“ zur Kenntnis.
Bitte berücksichtigen Sie beim Ausfüllen des nachstehenden Formulars zum Antrag auf Anerkennung einer Ersatzschule zudem folgende Hinweise:
· Alle auf Sie zutreffenden Felder sind Pflichtangaben. Bitte füllen Sie daher diese Felder vollständig aus. Die Darlegungslast liegt bei Ihnen als Antragsteller. Lücken, Ungenauigkeiten und Widersprüche in den Ausführungen sowie das Einreichen unvollständiger bzw. nicht aussagekräftiger Unterlagen gehen damit zu Ihren Lasten und können sich negativ auf das Prüfergebnis auswirken.
· Die Größe der Felder ist dabei individuell anzupassen. Aus der vorformatierten Größe der Felder sind keine Vorgaben hinsichtlich des Umfangs der Antworten abzuleiten. 
· Sofern Angaben in einer Anlage verlangt werden oder der vorhandene Platz nicht ausreicht und Sie die Angaben in einem zusätzlichen Dokument ergänzen möchten, verwenden Sie bitte die aufgeführten Nummerierungen und Bezeichnungen. Bestätigen Sie bitte, dass Sie die Unterlagen beigefügt haben, indem Sie das entsprechende Kästchen ankreuzen.
· Bitte reichen Sie den Antrag in einfacher Ausfertigung schriftlich sowie digital bei der Genehmigungsbehörde ein. Bitte bestätigen Sie, dass die schriftlichen, gedruckten Ausfertigungen mit der digitalen Ausfertigung übereinstimmen.
· Bitte beachten Sie: Mit der Antragstellung fallen verbindlich Gebühren an. Die Gebühren werden gemäß der jeweils gültigen Anlage zur Gebührenordnung des MBJS (GebOMBJS) erhoben.

Eine Übersicht über einschlägige Rechtsvorschriften im Bereich Bildung, darunter die im Antragsformular benannten, finden Sie auf der Homepage des MBJS unter folgendem Link:
https://mbjs.brandenburg.de/wir-ueber-uns/vorschriften-online/bildung.html.
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Antrag auf Anerkennung einer Ersatzschule
	

	
	
	
	








	
	
	

	
	Antrag zum Schuljahr: 
	
	

	
	
	
	

	
	Datum der Antragstellung:
	
	

	
	
	
	

	
	Datum Posteingang im Referat 45:
	Wird von der Genehmigungsbehörde ausgefüllt.
	

	
	
	
	







	
1. Angaben zum Schulträger




	

	
	Bezeichnung/Name des Schulträgers:
	
	

	
	
	
	

	
	Vertretungsberechtigte Person
(Name, Vorname):
	
	

	
	
	
	

	
	Ansprechperson bei Rückfragen 
(Name, Vorname, Telefonnummer, E-Mail):
	
	

	
	
	
	




	
2. Angaben zur Ersatzschule




	
	
	

	

	Schulnummer:
	
	


	
	
	

	
	Name der Schule:
	

	

	
	
	
	

	
	Anschrift der Schule:
	

	

	
	
	

	
	Zuständiges staatliches Schulamt:
	
	

	
	
	



	
	
	

	
	
	

	
	Die Anerkennung wird beantragt für
	

	
	☐
	den Bildungsgang der Grundschule
	

	
	☐
	die Sekundarstufe I
	

	
	☐
	die Förderschule
	

	
	☐
	die gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule
	

	
	☐
	die gymnasiale Oberstufe des Gymnasiums
	

	
	☐
	berufliche Bildungsgänge
	

	
	
	
	





	
3. Anlagen




	Anlagen 
	Folgende Anlagen sind beigefügt:
	

	
	☐ 
	Anlage 3.1: Erklärung zur beabsichtigten Umsetzung der gesetzlichen Regelungen in § 123 Absatz 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes
	

	
	☐
	Anlage 3.2: Schriftlicher Bericht über die Umsetzung des genehmigten Konzepts inklusive der genehmigten Wochenstundenumfänge des jeweiligen Bildungsgangs, der Lehrziele in Verbindung mit den schulinternen Curricula und der Leistungsbewertung, bei beruflichen Bildungsgängen zusätzlich Angaben zur praktischen Ausbildung
	

	
	☐
	Anlage 3.3: Angaben über die Schulräume und die sächliche Ausstattung, einschließlich der Lehr- und Lernmittel
	

	
	☐
	Anlage 3.4: Sofern zutreffend, einen Bericht über die Ergebnisse bisheriger Nichtschülerprüfungen
	

	
	· 
	




Die Richtigkeit der Angaben wird bestätigt, ebenso die vollinhaltliche Übereinstimmung der eingereichten Unterlagen mit dem Original, soweit es sich dabei nicht um Originalunterlagen oder beglaubigte Kopien handelt.

Mit der Bearbeitung fallen verbindlich Gebühren an. Die Gebühren werden gemäß der jeweils geltenden Fassung der Anlage zur Gebührenordnung des MBJS (GebOMBJS) erhoben.





	Ort, Datum


	

	Name, Vorname





	Unterschrift (Schulträger)
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